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Dietrich Bonhoeffer zum GewissenVor einigen Jahren war ich bei einer Evangeli- sehen Akademie zu einem Vortrag eingeladen auf einer Tagung von Juristinnen und Juristen zu »Gewissen und Recht«. Man hatte mich gebeten, zum Thema »Aufstand des Gewissens am Beispiel von Martin Luther und Dietrich Bonhoeffer« zu sprechen. Ich bereitete einen auch für Nicht-The- ologen gut verständlichen Vortrag vor und freute mich auf den interdisziplinären Austausch. Doch ehrlich gesagt gelang der Vortrag nicht. Weshalb nicht?Um dem Gewissensverständnis Luthers und Bon- hoeffers gerecht zu werden, musste ich erwäh- nen, dass Martin Luther das Gewissen der Lüge bezichtigt: Der Glaubende soll zu seinem Gewis- sen sagen: »[...] du lügst, Christus hat recht, nicht du!«1 Und ich konnte nicht verschweigen, dass für Dietrich Bonhoeffer das Gewissen der »letzte[...] Griff [des Menschen] nach sich selbst [ist], Bestätigung [...] seines selbstherrlichen Al- lein-seins.«2Auf meine Ausführungen zu Luther will ich hier nicht näher eingehen, weil Luther schon bei an- deren Voten dieses Podiums zentral ist, aber auf 

das, was ich zu Bonhoeffer sagte. Landläufig be- wundert man Bonhoeffer ja als einen Menschen, der sich nur seinem Gewissen verpflichtet wusste und deshalb dazu aufrief, dem Rad in die Spei- chen zu fallen und gewaltsam gegen Hitler Wider- stand zu leisten. Allerdings meinte Bonhoeffer mit der Formulierung, die Kirche solle dem Rad in die Speichen fallen, nicht den gewaltsamen Wi- derstand gegen den Staat - so jüngst wieder Friedrich Kramer.3 Bonhoeffers Formel meinte vielmehr ein »unmittelbar politische[s ...] Han- dein[...] der Kirche«4 durch direkte Stellungnah- men zu staatlichen Entscheidungen.5 Ein solcher 
»Wortwiderstand« (F. Schmitz) solle auf einem Konzil, einer Synode erarbeitet werden. Um einen geheimzuhaltenden Anschlag kann es sich hier also nicht handeln.Für unser Thema wichtiger ist der Sachverhalt, dass Bonhoeffer sein eigenes Widerstandshandeln nicht in erster Linie als Gehorsam gegenüber sei- nem eigenen Gewissen verstanden hat. Der »Mann [und die Frau] des Gewissens« wird sich nämlich, wie Bonhoeffer 1943 in seinem Rechen- schaftsbericht Nach zehn Jahren für die
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Mitverschworenen erläutert, in einer faschisti- sehen Diktatur mit ihrer »große [n] Maskerade des Bösen«6 nicht orientieren können. Die »unzähli- gen ehrbaren und verführerischen Verkleidungen, in denen das Böse sich ihm nähert, machen sein Gewissen ängstlich und unsicher«.7 Der Mensch des Gewissens muss in dieser Situation »sein eige- nes Gewissen belüg [en ...], um nicht zu verzwei- fein«8; er muss seinem Gewissen vormachen, dass die Situation schuldlos zu bewältigen sei.Wenn nicht das Gewissen, was trägt dann den Widerstand? Bonhoeffer schreibt, standhalten in einer solchen Situation könne nur der, »dem nicht [...] sein Gewissen [...] der letzte Maßstab ist, sondern der dies [...] zu opfern bereit ist, wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung an Gott zu gehorsamer und verantwortlicher Tat gerufen ist«.9Das Gewissen ist für Bonhoeffer also keineswegs eine Instanz, die mit Gottes Geboten oder Willen identisch ist. Gottes Ruf kann vielmehr so be- schaffen sein, dass er dem Gewissen des Men- sehen widerstreitet. Schon 1933 meinte Bonhoef- fer: Ein Mensch, der sich an seinem Gewissen ori- entiert, lässt sein Verhältnis zu sich selbst wichti- ger sein als sein Verhältnis zu Gott (und zum an- deren Menschen). Insofern zeigt das Gewissen für Bonhoeffer - wie für Luther - die radikale Selbst- 
verkrümmtheit des Menschen.10 Im Gewissen ist der Mensch sein eigener Richter, verbirgt sich vor dem Urteil Gottes. Das Gewissen ist »nicht die Stimme Gottes im sündigen Menschen, sondern gerade die Abwehr gegen diese Stimme«.11Wie Luther spricht übrigens auch Bonhoeffer vom 
befreiten Gewissen. In der Bindung an Jesus Christus wird das Gewissen des Menschen be- freit, weil der Mensch sich nun nicht mehr daran orientiert, kein Verbot zu übertreten. Bonhoeffer schreibt: »Das befreite Gewissen ist nicht ängst- lieh, wie das an das Gesetz gebundene, sondern weit geöffnet für den Nächsten und seine kon- krete Not.«12 Es ist bereit, »um des Nächsten wil- len Schuld zu tragen«,13 also ein schlechtes Ge- wissen< zu riskieren.14Die Juristinnen und Juristen konnten mit meinen Ausführungen auf den ersten Blick nichts anfan- gen, weil sich Bonhoeffers Kritik des Gewissens nicht für ihre juristischen Fragen funktionalisie- ren ließ. Sollte die Theologie deshalb aufhören, von einem solchen theologischen Verständnis des Gewissens zu sprechen, weil es quer steht zur ju- ristischen Sicht von Gewissensfreiheit?15Ich meine: Nein! Denn:

■ Bonhoeffer befand sich zwar nicht im weltan- schaulich neutralen Staat, sondern in der Dikta- tur. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es auch im weltanschaulich neutralen Staat die sei- tene Situation gibt, in der der Mensch sich mehr an Gott als an sein irritiertes Gewissen gebun- den fühlt.■ Die theologische Unterordnung des Gewissens unter Gottes Wort macht explizit, dass die »Ge- Wissensfreiheit [...] der prägnanteste Ausdruck dafür [ist], daß der religiös und weltanschaulich neutrale Staat für sich selbst und seine Zwecke keinen absoluten Wert reklamiert«.16■ Ein sich nur an sich selbst gebunden fühlen- des Gewissen ist ganz sicher nicht evangelisch.
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